
• 1Bundesnetzagentur 

Beschlusskammer 8 

Aktenzeichen: BKB-17/6808-01 

Beschluss 

In dem Verwaltungsverfahren nach § 29 Abs. 1 EnWG, § 32 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. § 4 

Abs. 4 S. 1 Nr. 1 a, § 32 Abs. 1 Nr. 2 ARegV 

wegen 	 Genehmigung des Regulierungskontosaldos 2013 bis 2016 und 

der Verteilung durch Zu- und Abschläge auf die Erlösobergren-
zen 

hat die Beschlusskammer 8 der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekom-

munikation, Post und Eisenbahnen, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn, 

durch den Vorsitzenden Karsten Bourwieg, 

den Beisitzer Wolfgang Wetzl 

und den Beisitzer Bernd Petermann, 

auf Antrag der Westfalen Weser Netz GmbH, Tegelweg 25, 33102 Paderborn, ver-

treten durch die Geschäftsführung, 

- Antragstellerin -
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am 21 .01.2021 beschlossen: 

1. 	Der Regulierungskontosaldo für die Jahre 2013 bis 2016 sowie die Vertei-

lung durch Zu- bzw. Abschläge auf die kalenderjährlichen Erlösobergrenzen 

der Jahre 2018 bis 2023 der Antragstellerin werden gemäß Anlage 1 dieses 

Beschlusses genehmigt. Im Übrigen wird der Antrag abgelehnt. 

2. 	Hinsichtlich der Kosten ergeht ein gesonderter Bescheid nach § 91 EnWG. 

Gründe 

1. 	 Sachverhalt 

Die Antragstellerin hat mit Schreiben vom 28.06.2017 einen Antrag auf Genehmi

gung der Zu- bzw. Abschläge aus dem Regulierungskonto der Jahre 2013 bis 2016 

gemäß§ 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1a i.V.m. § 34 Abs. 4 ARegV gestellt. 

Am 09.11 .2018 hat die Beschlusskammer eine vorläufige Anordnung hinsichtlich 

des Regulierungskontos der Kalenderjahre 2013 bis 2016 sowie der Verteilung 

durch Zu- bzw. Abschläge auf die kalenderjährlichen Erlösobergrenzen der Jahre 

2018 bis 2023 erlassen. 

Die Beschlusskammer hat der Antragstellerin gemäß § 67 Abs. 1 EnWG mit Schrei-

ben vom 01 .12.2020 Gelegenheit gegeben, sich zu der beabsichtigten endgültigen 

Entscheidung der Beschlusskammer zu äußern. 

Die Antragstellerin hat unter anderem mit Schreiben vom 08.12.2020 und E-Mail 

vom 14.12.2020 Stellung genommen. Sie trägt vor, dass sie mit der beabsichtigten 

Entscheidung einverstanden ist. 

Die Landesregulierungsbehörde, in deren Gebiet der Netzbetreiber seinen Sitz hat, 

wurde gemäß § 55 Abs. 1 EnWG über die Einleitung des Verfahrens informiert. Das 

Bundeskartellamt und die Landesregulierungsbehörde wurden gemäß § 58 Abs.1 

S. 2 EnWG beteiligt. 

Im Übrigen wird auf die Verfahrensakte verwiesen. 

-
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II. 	 Begründung 

1. 	 Zuständigkeit 

Die Bundesnetzagentur ist gemäß § 54 Abs. 1 und 3 EnWG die zuständige Regu-

lierungsbehörde. 

Die Zuständigkeit der Beschlusskammer ergibt sich aus§ 59 Abs. 1 S. 1 EnWG_ 

2. 	 Ermittlung derZu- bzw. Abschläge auf die Erlösobergrenzen 

der Jahre 2018 bis 2023 nach§ 5 Abs. 3 ARegV 

2.1 Ermächtigungsgrundlage 

Die Genehmigung der Zu- bzw. Abschläge aufdie Erlösobergrenzen der Antragstel-

lerin für die Jahre 2018 bis 2023 erfolgt auf Grundlage des § 29 Abs. 1 EnWG, § 32 

Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1a, § 32 Abs. 1 Nr. 2 ARegV. 

Die Regulierungsbehörde genehmigt gemäß §§ 5 Abs. 3 und 34 Abs. 4 ARegV Zu-

bz.w. Abschläge auf die Erlösobergrenzen der Antragstellerin für die Jahre 2018 bis 

2023, die sich aus dem Saldo des Regulierungskontos zum 31.12.2016 ergeben_ 

Die ermittelten Differenzen nach§ 5 Abs. 1 ARegV und die Zu- und Abschläge sind 

gemäß § 5 Abs. 2 ARegV zu verzinsen. 

Für die Berechnung der Zu- und Abschläge auf die Erlösobergrenzen wird zunächst 

der Saldo zum 31 .12.2016 ermittelt. Dieser wird sodann um ein Jahr aufgezinst, um 

zu berücksichtigen, dass die Auflösung des Regulierungskontosaldos erst im Jahre 

2018 beginnt. 

Der Ausgleich des aufgezinsten Saldos zum 31 .12.2016 erfolgt in sechs gleichmä-

ßigen Raten ab dem Jahr 2018. Zusätzlich erfolgt eine Verzinsung des im jeweiligen 

Kalenderjahr durchschnittlich gebundenen Saldos nach § 5 Abs. 2 ARegV. Der 

Zinssatz für die Aufzinsung im Jahr 2017 und im gesamten Auflösungszeltraum ent-

spricht dem 10-jährigen Durchschnitt der von der Bundesbank veröffentlichten Um

laufsrenditen "festverzinslicher Wertpapiere inländischer Emittenten" der Kalender-

jahre 2007 bis 2016 in Höhe von 2, 12 Prozent. 

-
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2.2 Positionen im Regulierungskonto 

Die einzelnen Positionen im Regulierungskonto ergeben sich für die Jahre 2013 bis 

2016 aus§ 5 Abs. 1 ARegV. Für den Elektrizitätsbereich sind dies im Einzelnen: 

a) die Differenz. zwischen den nach § 4 ARegV zulässigen Erlösen und den von 

der Antragstellerin unter Berücksichtigung der tatsächlichen Mengenentwick

lungen erzielbaren Erlösen (§ 5 Abs. 1 S. 1 ARegV), 

b) die Differenz zwischen den tatsächlich entstandenen Kosten nach § 11 

Abs. 2 S. 1 Nr. 4, 5 und B ARegV und den in der Erlösobergrenze diesbezüg-

lich enthaltenen Ansätzen (§ 5 Abs. 1 S. 2 ARegV), 

c) 	 die Differenz zwischen den tatsächlich entstandenen Kosten nach§ 11 Abs. 

5 ARegV i.V.m. der Festlegung volatiler Kosten nach § 11 Abs. 5 ARegV zur 

Berücksichtigung von Verlustenergiekosten in der zweiten Regulierungsperi-

ode und den in der Erlösobergrenze diesbezüglich enthaltenen Ansätzen(§ 

5 Abs. 1 S. 2 ARegV) bzw. der entsprechenden freiwilligen Selbstverpflich-

tung nach § 11 Abs. 4 S. 2 ARegV sowie 

d) die Differenz zwischen den bei effizienter Leistungserbringung entstehenden 

Kosten des Messstellenbetriebs oder der Messung und den in der Erlösober-

grenze diesbezüglich enthaltenen Ansätzen, soweit diese Differenz durch 

Änderungen der Zahl der Anschlussnutzer, bei denen Messstellenbetrieb o-

der Messung durch die Antragstellerin durchgeführt wird, oder durch Maß

nahmen nach§ 21b Abs. 3a und 3b EnWG a.F. sowie nach§ 18b StromNZV 

a .F. verursachtwird(§ 5 Abs. 1 S. 3 ARegV in der Fassung vom 26.07.2016). 

2.2.1 	 Differenz zwischen zulässigen Erlösen und erzielbaren Erlö-

sen 

Gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 ARegV ist die Differenz der zulässigen Erlöse und der von 

der Antragstellerin unter Berücksichtigung der tatsächlichen Mengenentwicklung er~ 

zielbaren Erlöse im Regulierungskonto zu erfassen. Die angepassten Erlösober-

grenzen werden in den Anlagen 3 a bis c den von der Antra.gstellerin angepassten 

Erlösobergrenzen gegenübergestellt. 

-

-
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Die für die Jahre 2013 bis 2016 in den Einzelbestandteilen der Erlösobergrenze 

gegenüber dem Ansatz der Antragstellerin ermittelten Differenzen ergeben sich 

ebenfalls aus den Anlagen 3 a bis c. 

2.2.1.1 Zulässige Erlöse 

Die zulässigen Erlöse bestimmen sich gemäß§ 4 ARegV. Dabei sind die gemäß 

§ 4 Abs. 1 und 2 ARegV bestimmten Erlösobergrenzen nach Maßgabe von § 4 

Abs. 3 bis 5 ARegV kalenderjährlich von der Antragstellerin anzupassen. 

Dies umfasst insbesondere die zulässige Anpassung der jeweiligen kalenderjährli-

chen Erlösobergrenze in Folge von Änderungen des Verbraucherpreisgesamtinde-

xes nach§ 8 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 ARegV) sowie Änderungen von dauerhaft 

nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 bis 8, 8b bis 11 

und 12a bis 17 ARegV sowie§ 11 Abs. 2 S. 2 und 4 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 

ARegV). 

Soweit die Beschlusskammer die Erlösobergrenzen für die zweite Regulierungspe-

riode erst nach Beginn der Regulierungsper4ode festgelegt hat, ist hinsichtlich der 

zulässigen Erlöse des jeweiligen Jahres auf die von der Beschlusskammer festge-

legte kalenderjährliche Erlösobergrenze abzustellen. Die vom Netzbetreiber im 

Rahmen der Anpassung der Erlösobergrenzen angesetzten Werte sind für die be-

treffenden Kalenderjahre insoweit zu korrigieren. 

Kosten aus der erforderlichen Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen (§ 11 

Abs. 2 S. 1 Nr. 4 ARegV), für die Nachrüstung gemäß der Systemstabilitätsverord-

nung (.§ 11 Abs. 2 S.1 Nr. 5 ARegV) und aus vermiedenen Netzentgelten (§ 11 Abs. 

2 S. 1 Nr. 8 ARegV) können auf Basis von Planwerten vorgenommen werden und 

fließen im Rahmen eines Plan-lst-Abgleichs in das Regulierungskonto ein. 

Zudem können jeweils auf Antrag der Antragstellerin gemäß§ 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 

und 2 ARegV Anpassungen der Erlösobergrenze in Folge von Genehmigungen 

a) nach Maßgabe des§ 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) und 

b) auf Grund eines Härtefalls nach § 4 Abs. 4 Nr. 2 ARegV 
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gewährt werden. 

Eine weitere Anpassung der Erlösobergrenze ist gemäß § 4 Abs. 5 ARegV nach 

Maßgabe des§ 19 ARegV (Qualitätselement) möglich. überdies können Anpassun-

gen aufgrund einer Mehrerlösabschöpfung nach § 34 Abs. 1 ARegV i. V . m. § 11 

StromNEV in analoger Anwendung erfolgen. 

Die Antragstellerin hat unter dem Aktenzeichen BKB-11 /1169-13 einen öffentlich-

rechtlichen Vertrag mit der Bundesnetzagentur geschlossen. Durch diesen Vertrag 

wurden die der jährlichen Entgeltbildung zu Grunde zu legenden Beträge geändert. 

Diese Beträge sind im Regulierungskonto beim Abgleich mit den erzielbaren Erlö-

sen zu berücksichtigen. Zur Bestimmung der zulässigen Erlöse ist somit generell 

auf die vor Abschluss des öffentlich-rechtlichen Vertrages ursprünglich festgelegten 

bzw. nach§ 4 Abs. 3 und 4 ARegV angepassten kalenderjährlichen Erlösobergren-

zen abzustellen. 

In den Anlagen 3a erfolgt jedoch unter „Sonstiges" der Ausweis eines Anpassungs-

betrages aus technischen Gründen bei den zulässigen Erlösen und nicht bei den 

erzielbaren Erlösen. 

Eine Änderung der Erlösobergrenzen erfolgte bei der Antragstellerin auch aufgrund 

von Teilnetzübergängen nach§ 26 Abs. 2 bis 5 ARegV. Die zu berücksichtigenden 

Teilnetzübergänge sind in Anlage 3c ausgewiesen. Unter „Sonstiges" (Anlage 3a) 

wird für die Netzabgabe „Steinheim" und für den Netzzugang „Marsberg" ein Betrag 

in Höhe von Euro berücksichtigt. 

Des Weiteren hat die Antragstellerin für die Kalenderjahre 2014, 2015 und 2016 

nicht die korrekten Beträge für den Saldo des Regulierungskontos zugrunde gelegt. 

Hiervon abweichend hat die Beschlusskammer die mit Beschluss BKB-12/1169-11 

für die Kalenderjahre 2014, 2015 und 2016 beschiedenen Regulierungskontosalden 

angesetzt, die in der Anlage 3a ausgewiesen werden. 
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2.2.1.1 .1 	 Änderungen des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 

ARegV (§ 4 Abs. 3 5. 1 Nr. 1 ARegV) 

Hinsichtlich der Anpassung der Erlösobergrenzen für die Kalenderjahre 2013 bis 

2016 ist die Änderung des Verbraucherpreisgesamtindexes nach§ 8 ARegV zu be-

rücksichtigen. Hierfür sind die folgenden Verbraucherpreisgesamtindizes zu ver-

wenden. 

Jahr Basisjahr VPlo VPlt1 

2013 2006 10·1 ,6 110,7 

2014 2011 102,1 104,1 

2015 2011 102,1 105,7 

2016 2011 102,1 106,6 

2.2.1.1.2 	 Änderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenan-

teilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 bis 3 und 9 bis 12 ARegV 
(§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2, 1. HS ARegV) 

Kosten aus gesetzlichen Abnahme- und Vergütungspflichten (Nr. 1 ), Betriebssteu-

ern (Nr. 3), betrieblichen und tarifvertraglichen Vereinbarungen zu Lohnzusatz- und 

Versorgungsleistungen, soweit diese in der Zeit vor dem 31 . Dezember 2008 abge-

schlossen worden sind (Nr. 9), der im gesetzlichen Rahmen ausgeübten Betriebs-

und Personalratstätigkeit (Nr. 10), der Berufsausbildung und Weiterbildung im Un-

ternehmen und von Betriebskindertagesstätten für Kinder der im Netzbereich be-

schäftigten Betriebsangehörigen (Nr. 11) wurden vom Netzbetreiber gemäß § 4 

Abs. 3 S. 1 Nr. 2, 1. HS ARegV jeweils auf die im vorletzten Kalenderjahr entstan-

denen Kosten angepasst. 

1 'l!'.91. https:/twww-genesis.destatis.de/genesislonline. unter den Menüpunkten „Themen" 7 • 61 1Preise' 7 „611 1Verbrau-
cherpreise" 7 .61111 1Verbraucherpreisindex für Deutschland" 7 .61111-0001 1Verbraucherpreisindex (inkl. Verände· 
rungsraten): Deutschland. Jahre" 
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2.2.1.1.3 	 Änderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenan-
teilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4, 5 und 8 ARegV (§ 4 Abs. 3 
S. 1 Nr. 2, 2. HS ARegV) 

Kosten aus der erforderlichen Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen (§ 11 
Abs. 2 S. 1 Nr. 4 ARegV), für die Nachrüstung aufgrund der Systemstabilitätsver-

ordnung (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 5 ARegV) und aus vermiedenen Netzentgelten (§ 11 

Abs. 2 S. 1 Nr. 8 ARegV) wurden vom Netzbetreiber auf Basis von Plankosten ge-

mäß § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV angepasst. 

2.2.1.1.4 	 Anpassung nach Maßgabe des§ 10 ARegV (Erweiterungs-
faktor) gemäß § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 ARegV 

Die Erlösobergrenze wurde nach Maßgabe des § 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) 

gemäß § 4 Abs. 4 S. 1 Nr.1 ARegV angepasst. Daher ist diese Anpassung bei der 

Berechnung der zulässigen Erlösobergrenze in der Anlage 3a berücksichtigt wor-

den. Abweichungen des von der Beschlusskammer ermittelten Wertes zu den An-

gaben der Antragstellerin sind ebenfalls der Anlage 3a zu entnehmen. 

Die entsprechenden Entscheidungen sind überblicksartig in der nachfolgenden Ta-

belle zusammengefasst. 

' 

Jahr Aktenzeichen 

2013 BKB-12/1169-21 

2014 BKB-13/1169-21 

2015 BKB-14/6808-21 

2016 BKB-15/6808-21 
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2.2.1 .1.5 	 Anpassung nach Maßgabe des § 19 ARegV (Qualitätsele-
ment) gemäß § 4 Abs. 5 ARegV 

Die Erlösobergrenze wurde nach Maßgabe des § 19 ARegV (Qualitätselement) ge-

mäß § 4 Abs. 5 ARegV angepasst. Daher ist diese Anpassung bei der Berechnung 

der zulässigen Erlösobergrenze in der Anlage 3a berücksichtigt worden. Abwei-

chungen des von der Beschlusskammer ermittelten Wertes zu den Angaben der 

Antragstellerin sind ebenfalls der Anlage 3a zu entnehmen. Die Entscheidungen 

sind überblicksartig in der nachfolgenden Tabelle zusammengefasst. 

Jahr Aktenzeichen 

2013 BKB-11/1169-81 

BKB-13/1169-812014 bis 2016 

2.2.1.2 	 Erzielbare Erlöse 

Gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 ARegV ist die Differenz zwischen den nach § 4 ARegV zu-

lässigen Erlösen und den von der Antragstellerin unter Berücksichtigung der tat-

sächlichen Mengenentwicklung erzielbaren Erlösen im Regulierungskonto zu erfas-

sen. Oie erzielbaren Erlöse ermitteln sich als Produkt der tatsächlich im jeweiligen 

Jahr durchgeleiteten Absatzmengen und Leistungswerten mit den zuvor im Rahmen 

der Verprobungsrechnung gemäß § 20 StromNEV ermittelten Entgelten. Bei der 

Bestimmung der erzielbaren Erlöse ist somit auf die tatsächlich physikalisch durch-

geleiteten Mengen und die in Anspruch genommenen Leistungen abzustellen, un-

abhängig davon, ob Forderungen uneinbringlich waren oder Rabatte gewährt wur-

den. 

Die Antragstellerin hat die zur Ermittlung des Regulierungskontosaldos erforderli-

chen tatsächlich erzielten Erlöse des jeweiligen abgelaufenen Kalenderjahres im 

Rahmen ihrer Mitteilungspflichten nach § 28 Nr. 2 a.F. ARegV sowie im Rahmen 

der Antragstellung der Beschlusskammer mitgeteilt. 
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Nach Prüfung der mitgeteilten Daten durch die Beschlusskammer ergeben sich für 

die Jahre 2013 bis 2016 die in den Anlagen 2 dargestellten erzielbaren Erlöse. 

Die Antragstellerin hat unter dem Aktenzeichen BKB-1111169-13 zur Umsetzung 

höchstrichterlicher Rechtsprechung einen öffentlich-rechtlichen Vertrag mit der 

Bundesnetzagentur geschlossen. Durch diesen Vertrag wurden die der jährlichen 

Entgeltbildung zu Grunde zu legenden Beträge geändert. Diese Beträge sind im 

Regulierungskonto beim Abgleich mit den erzielbaren Erlösen zu berücksichtigen. 

Dementsprechend sind die erzielbaren Erlöse der Antragstellerin um die sich aus 

dem öffentlich-rechtlichen Vertrag ergebenden Beträge zu korrigieren. 

Im Kalenderjahr 2015 divergieren die tatsächlich entstandenen Kosten für Kapital-

kosten aus genehmigten Investitionsmaßnahmen nach § 23 ARegV in Höhe von 

- Euro zu den von der Beschlusskammer 4 festgestellten Kosten. 

2.2.2 Differenz aus Kosten nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4, 5 und 8 
ARegV 

Nach§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV erfolgt eine Anpassung der kalenderjährlichen 

Erlösobergrenze jeweils zum 01. Januar eines Kalenderjahres bei einer Änderung 

von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4, 5 

und 8 ARegV auf Basis des Kalenderjahres, auf das die Erlösobergrenze Anwen-

dung finden soll. 

Die diesbezüglich in dem jeweiligen Erlösobergrenzenjahr enthaltenen Planansätze 

sind den in diesem Kalenderjahr tatsächlich entstandenen Kosten gegenüberzustel-

len. Die so ermittelte Differenz ist im Regulierungskontosaldo gemäß§ 5 Abs. 1 S. 2 

ARegV zu berücksichtigen. 

Die Antragstellerin hat für die Kalenderjahre 2013 bis 2016 die tatsächlich entstan-

denen Kosten gemäß § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4, 5 und 8 ARegV für 

a) die erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen, 

b) die Nachrüstung nach SysStabV und 

c) die Auszahlung vermiedener Netzentgelte 

Seite 10 von 16 



übermittelt. 

In den Anlagen 2 werden diese Werte den von der Beschlusskammer ermittelten 

Werten gegenübergestellt. 

2.2.3 	 Differenz zwischen den für das Kalenderjahr entstehenden 
Kosten des Messstellenbetriebs oder der Messung und den 
in der Erlösobergrenze diesbezüglich enthaltenen Ansätzen 

Gemäß § 5 Abs. 1 S. 3 ARegV wird zusätzlich die Differenz zwischen den für das 

Kalenderjahr bei effizienter Leistungserbringung entstehenden Kosten des Mess-

stellenbetriebs oder der Messung und den in der Erlösobergrenze diesbezüglich 

enthaltenen Ansätzen in das Regulierungskonto einbezogen, soweit diese Differenz 

durch Änderungen der Zahl der Anschlussnutzer, bei denen Messstellenbetrieb o-

der Messung durch die Antragstellerin durchgeführt wird, oder Maßnahmen nach 

§ 21b Abs. 3a und 3b EnWG a.F. sowie nach§ 18b StromNZVa.F. verursachtwird . 

Die Antragstellerin hat für die Kalenderjahre 2013 bis 2016 die Kostenveränderung 

für die Messung bzw. den Messstellenbetrieb übermittelt. 

2.3 	 Ausgleich des Regulierungskontosaldos der Jahre 2013 bis 
2016; Bestimmung des Regulierungskontosaldos zum 
31.12.2016 

Bei der ersten Auflösung des Regulierungskontos umfasst gemäß § 34 Abs. 4 

ARegV die Auflösung alle noch offenen Kalenderjahre. Der ermittelte Saldo wird 

nach dieser Übergangsvorschrift annuitätisch bis zum Ende der dritten Regulie-

rungsperiode dL:Jrch Zu- und Abschläge auf die Erlösobergrenze verteilt. 

Der Gesamtsaldo des Regulierungskontos zum 31 .12.2016 wird durch die kalen-

derjährlichen Einzelbeträge für die Jahre 2013 bis 2016 hinsichtlich 

a) 	 der Abweichung zwischen zulässigen und erzielbaren Erlösen gemäß § 5 

Abs. 1 S. 1 ARegV, 
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b) 	 der Abweichung zwischen den tatsächlichen Kosten nach§ 11 Abs. 2 S. 1 

Nr. 4, 5 und 8 ARegV und den in der kalenderjährlichen Erlösobergrenze 

enthaltenen Ansätzen gemäß § 5 Abs. 1 S. 2 ARegV, sowie 

c) 	 den veränderten Kosten aus Messstellenbetrieb oder Messung im Sinne des 

§ 5 Abs. 1 S. 3 ARegV in der Fassung vom 26.07.2016 

bestimmt. Diese Differenzbeträge werden gemäß § 5 Abs. 2 ARegV verzinst. 

Der Anlage 2 sind die unverzinsten Differenzen der Jahre 2013 bis 2016 zu ent-

nehmen. Die Verzinsung erfolgt gemäß § 5 Abs. 2 ARegV auf Grundlage des je-

weils jährlich durchschnittlich gebundenen Betrags. Dieser ergibt sich aus dem Mit

telwert von Jahresanfangs- und Jahresendbestand. Der anzuwendende Zinssatz 

entspricht dem auf die letzten zehn abgeschlossenen Kalenderjahre bezogenen 

Durchschnitt der von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten Umlaufsrendite 

festverzinslicher Wertpapiere inländischer Emittenten. Für das Jahr 2013 beträgt 

der Zinssatz 3,02 Prozent, für das Jahr 2014 2,75 Prozent, für das Jahr 2015 

2,49 Prozent und für das Jahr 20162,12 Prozent. 

Der Endbestand des Regulierungskontos zum 31 .12.2016 ergibt sich aus den Dif-

ferenzen der Jahre 2013 bis 2016, die gemäß§ 5 Abs. 2 ARegV zu verzinsen sind. 

Den Anlagen 2 ist für die Jahre 2013 bis 2016 der Vorjahressaldo, der Gesamtsaldo 

vor Verzinsung, die Höhe der Verzinsung sowie der jeweilige Gesamtsaldo nach 

Verzinsung zum 31 .12. für das entsprechende Jahr zu entnehmen. Der Ge-

samtsaldo des Regulierungskontos zum 31 .12.2016 kann ebenfalls der Anlage 2 
entnommen werden. 

Die sich danach für die Jahre 2018 bis 2023 ergebenden Zu- bzw. Abschlä$e auf 

die Erlösobergrenze sind Anlage 1 zu entnehmen. 

-
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III. Entfall der vorläufigen Anordnung 

Die Beschlusskammer hat am 09.11 .2018 (Az. BKB-17/6808-01) eine vorläufige An-

ordnung zur Auflösung des Regulierungskontosaldos der Jahre 2013 bis 2016 (Te-

nor Ziffer 1.) getroffen. Die vorläufige Anordnung tritt mit der Wirksamkeit dieser 

abschließenden Entscheidung außer Kraft. 

IV. Rückwirkende Festlegung 

Die rückwirkende Festlegung der Auflösung des Regulierungskontosaldos nach 

de_m 01.01.2018 ist zulässig . 

Der sachliche Grund für das Absehen von einer Festlegung bereits im Jahr 2017 

liegt u.a. darin begründet, dass in zahlreichen Fällen für die Prüfung des Regulie-

rungskontos vorgreifliche Verfahren der zweiten Regulierungsperiode (Erweite-

rungsfaktoren, Netzübergänge etc.) noch nicht abgeschlossen waren. Zur Wahrung 

einer einheitlichen Prüfungspraxis hat die Beschlusskammer daher von einer früh-

zeitigen Genehmigung der Regulierungskonten abgesehen . 

Oie rückwirkende Festlegung in Bezug auf die Erlösobergrenzen 2018 bis 2020 ver-

stößt insbesondere nicht gegen§ 21a Abs. 5 S. 4 EnWG. Durch den stets vor dem 

30.06. eines Kalenderjahres der Regulierungsperiode veröffentlichten Erhebungs-

bogen zum Regulierungskonto war der Netzbetreiber stets rechtzeitig zur Preisbil-

dung (01 .01 . des Folgejahres) in der Lage, die preisbildenden Bestandteile aus der 

Auflösung des Regulierungskontos der Jahre 2013 bis 2016 für sich zu bestimmen 

und konnte diese somit seiner Entgeltbildung der Jahre 2018 bis 2020 zu Grunde 

legen. Durch die regelmäßige Veröffentlichung der Hinweise zur Anpassung der Er-

lösobergrenze waren dem Netzbetreiber dabei auch die wesentlichen Rechtspositi-

onen der Beschlusskammer im Hinblick auf die Berücksichtigung bzw. Nichtberück-

sichtigung bestimmter Kosten als dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile 

i.S.d. § 11 Abs. 2 ARegV bekannt. 

Die Systematik der ARegV sieht einen festlegungsfreien Zeitraum nicht vor. Oie 

Festlegung der Auflösungsbeträge aus dem Regulierungskonto für die Jahre 2018 

bis 2023 hätte danach grundsätzlich im Jahr 2017 erfolgen sollen. Gleichwohl ist 
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eine rückwirl<ende Festlegung zulässig. Nach Art. 37 Abs. 10 der Richtlinie 

2009/73/EG sind die Regulierungsbehörden befugt, vorläufig geltende Übertra-

gungs- und Verteilungstarife festzulegen oder zu genehmigen und über geeignete 

Ausgleichsmaßnahmen zu entscheiden. falls sich die Festlegung der Tarife verzö-

gert. Wenn aber vorläufige Regelungen im Zusammenhang mit der Festlegung der 

Erlösobergrenze für ein Kalenderjahr zulässig sind, muss auch eine rückwirkende 

endgültige Festlegung von Erlösobergrenzen zulässig sein (vgl. OLG Düsseldorf, 

Beschluss vom 14. September 2016, Vl-3Kart175/14 (V), Rn . 118 ff., juris). 

Angesichts der dargestellten Umstände erachtet die Beschlusskammer die rückwir-

kende Festlegung als vom Ermessen gedeckt. 

Vorliegend übeiwiegt das Interesse der Allgemeinheit an der (rückwirkenden) Fest-

legung zur Auflösung der Regulierungskontosalden. Die gegen die rückwirkende 

Festlegung sprechenden Prinzipien des Vertrauensschutzes hat die Beschlusskam-

mer demgegenüber im konkreten Fall als nachrangig bewertet. Es war dem Regu-

lierungskonto vor der Verordnungsänderung im Jahr 20·16 immanent, dass die Fest-

stellung nachträglich nach Ablauf mehrerer Jahre, nämlich erst mit der Festlegung 

der nachfolgenden Erlösobergrenzen erfolgte. 

Dem Netzbetreiber war zudem vorab bekannt, dass eine Festlegung der Beschluss-

kammer zur Genehmigung der Regulierungskontosalden für die Jahre 2013 bis 

2016 erfolgen wird und insoweit eine nachträgliche Korrektur der selbständig ange-

passten Erlösobergrenzen der Jahre 2018 bis 2020 erfolgen kann. Bereits mit den 

Hinweisen für die Festlegung der Erlösobergrenzen für das Jahr 2018 hat die Be-

schlusskammer darauf hingewiesen, dass, sofern noch keine Bescheidung des ge-

stellten Antrags erfolgt ist, der Antragswert für die Anpassung anzusetzen ist. 

Zudem hat die Beschlusskammer in der vorläufigen Anordnung im Jahr 2018 noch-

mals klargestellt, dass mögliche Abweichungen der endgültigen von der vorläufigen 

Entscheidung sachgerecht über die Methodik des Regulierungskontos ausgegli-

chen werden können. Dies betrifft die künftigen Genehmigungsverfahren zu den 

Regulierungskonten der Jahre 2018 bis 2020. 

Die Entscheidung ist auch verhältnismäßig. Die Entscheidung dient dem Zweck, 

entsprechend den Vorgaben des EnWG, der ARegV und der StromNEV für die 
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Jahre 2018 bis 2023 Auflösungsbeträge aus dem Regulierungskontosaldo festzule-

gen. Die rückwirkende Festlegung ist hierzu geeignet, insbesondere werden 

dadurch folgerichtige Saldierungen in den Jahren 2018 bis 2023 ermöglicht. Die 

rückwirkende Festlegung ist auch erforderlich. da ein gleich geeignetes, milderes 

Mittel nichtzurVerfügung steht. Die Entscheidung istschließlich auch angemessen. 

Das Interesse des Netzbetreibers, für den Zeitraum der Rückwirkung keinen weite-

ren Vorgaben gemäß dieses Beschlusses zu unterliegen, muss aus Sicht der Be-

schlusskammer hinter dem Interesse der Allgemeinheit an einer sicheren, preis-

günstigen und effizienten leitungsgebundenen Versorgung der Allgemeinheit mit 

Elektrizität zurückstehen. Die zahlreichen nachträglichen Korrekturen einzelner Un-

ternehmen im Verwaltungsverfahren zeigen zudem, dass es vielfach auch im Inte-

resse der Netzbetreiber selbst ist, nachträglich noch eine Entscheidung zu treffen. 

V. Gebühren 

Hinsichtlich der Kosten ergeht ein gesonderter Bescheid nach§ 91 EnWG. 

VI. Anlagenverweis 

Die Anlagen 1 bis 3c zu den Kalenderjahren 2013 bis 2016 sind Bestandteil dieses 

Beschlusses. 

Anlage 1 Auflösungsplan und Auszug 

Anlage 2 Vergleich der Werte von Netzbetreiber und BNetzA 

Anlage 3a Vergleich der Erlösobergrenzenbestandteile 

Anlage 3b Vergleich VPI und dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten 

Anlage 3c Netzveränderungen 
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Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluss kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Be-

schwerde erhoben werden. Die Beschwerde ist bei der Bundesnetzagentur (Haus-

anschrift: Tulpenfeld 4, 53113 Bonn) einzureichen. Es genügt, wenn die Be-

schwerde innerhalb der Frist bei Oberlandesgericht Düsseldorf (Hausanschrift: Ce-

cilienallee 3, 40474 Düsseldorf) eingeht. 

Die Beschwerde ist zu begründen. Die Frist für die Beschwerdebegründung beträgt 

einen Monat. Sie beginnt mit der Einlegung der Beschwerde und kann auf Antrag 

von dem oder der Vorsitzenden des Beschwerdegerichts verlängert werden. Die 

Beschwerdebegründung muss die Erklärung, inwieweit der Beschluss angefochten 

und seine Abänderung oder Aufhebung beantragt wird, und die Angabe der Tatsa-

chen und Beweismittel. auf die sich die Beschwerde stützt, enthalten. Die Be-

schwerdeschrift und Beschwerdebegründung müssen durch einen Rechtsanwalt 

unterzeichnet sein. 

Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung (§ 76 Abs. 1 EnWG). 

Vorsitzender 

Bourwieg 

Beisitzer 

Wetz! 

Beisitzer 

Petermann 
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Anl~e 1• Aunas1..1nosn1.an und Au:o7.1.10 Westfalen Weser Netz GmbH Ar. BK0-17r'5SOB·O I 

Auszug des Regulierungskontos für die Jahre 2013, 2014. 2015 und 2016 
- Herleitung des Saldo des Regulierungskontos -

§ 5 Abs 1 Satz 1 ARegV 

§ 5 Abs 1 Satz 2 ARegV 

§ 5 Abs 1 Satz 2 ARegV 

§ 5 Abs 1 Satz 3 ARegV 

§ 5 Abs 1 5atz 2 ARegV 

§ 5 Abs 1 Satz 2 ARegV 

Ertösobergrenze fEOG) gemäß§ 4 ARegV 

Erforderliche tnanspruchnahme vorgelagerte< 
Netzebenen gemäß§ 11 Abs. 2 Satz 1 Nt 4 ARegV 

nach § 4 ARegV zulässige Erlöse 

et'lielbare ErlOse 

Verzichls1>et1ag in der Verprobung 

Ditreren2 

1a1sachüch entstencrene Kosten 

m EOO entt>attene Ansätze 

Differenz 

1atsachllch eritsta1\deno Kosten 

Vem11edene Netzentgelie irn Sinne von §18 StromNEV. ,0 EOG enthaltene Ansätze 
§ 35 Abs 2 des EEG und § 4 Abs. 3 des KWK·G 

Differenz 

tatsäChhch entstandene Kosten 

Kostenverä.n.derung Me'Ssung J Messstellenbetrieb inkl. 1n EGG ~nthallene Ans.atze 
Maßnahmen gern § 21b EnWG 

NachriJ•l"ng von Wechsolrichlem nach § 10 Abs. 
SysStabV 

Differenz 

tatsächlich ents1aoa'ene Kosten 

in EOG enthaltene Ansatze 

Differenz 

tatsächlich entstand ene Koste n 

Kapi lal'<osten aus genehmiglen lnvesmionsmaßnahmen . EOG ha\I A ..tz 
nach§ 23 ARegV ITT ent ene nsa e 

Differenz 

Sonstige s 

Saldo •u• Elnafdillerenzen 

ZOf6 
. [EURJ 

2011 
·[l:UR] 

Beffichnuna 

Jahresanlangsoesland ( • Voljallfessaldo) 

Saldo aus Einzeld ifferenzen 

Jahresendbestand (Jahre sanfangsbostand + Saldo aus 
Einzeldlffarcnz:en) 

Mittetwert ausJatuesanfangs· und JaNesendbestaod 

Anzuwende !'lder rrnssatz gemäl?, § 5 Ab s. 2 ARe9V 

Verzinsung 

1----•Saldo Regulierungskonto ( = Jahrcsendbe-stand + 
Verzinsung} 

Ausw1r:<un9 avf die Erlosobargrenze 

15.921.446 26.129.911 9.349.204 -7.916.613 

Minderortös (EOG· Minderertös (EOG· Mln<lotertos (EOG· Mehrerlös (EOG-
erllöhend) crllOhend) erhöhend) mindernd) 

Vor.dntutiQ und Blrückaichllgung ln dtn kalindetjQhmdson Er!Oa~ 

8ezelctinung 2CJ.t7 
[Elll\f 

2011 
(EUR} 

2ltt9 
l'EURt 

' 20;!0 
(El!R] 

., 
~ 

2Sl22 
[ElJR] 

2.02$ 
(EUR] 

Saldo RegUIP-f\Jngsl<onlo z um 31.12.2016 -7.91&.613 

Anzuwendender Zinssatz gemäß§ 5 Abs 2 AReyV 2,12% 2,12t/„ 2 12% 2,12Cl/a 2.12% 2,12% 2.1 2"1::. 

Verzinsung ·167.832 

Baiwen (zu ve11eilender Betrag) -8.084.4'15 

Annummsche Borüclcstchiigung in derErlösobergrenze -1.433.933 -1 .433. 933 ·1.433,933 ·1.433.933 ·1.433.9 33 ·1.433.933 

Ausw1rf(un_g a\lf die Ertösobefgrenze Mehrertös (EOG<nindemdl 

Set!e 1voo1 
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Anlage 2 • Vergleich der Werte von Netzbetreiber und BNetzA Westfalen Weser Netz GmbH Az: BKB-17/6808-01 

Vergleich der Netzbetreiberangaben und der von der Bundesnetzagentur ermittelten Werte gem. § 5 Abs. 1 ARegV des Jahres 2016 

Rachtsgrundla9e 

§ 5 Abs. 1 Satz 1 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 3 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

· Beschreibung 

1Erlösobergrenze (EOG) gemäß § 4 ARegV 

IErforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter 
Netzebenen gemäß § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV 

!nach§ 4 ARegV zulässige Erlöse 
[erzielbare Erlöse 
lverzichtsbetrag in der Verprobung 
!Differenz 
tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

1Vermiedene Netzentgelte im Sinne von §18 StromNEV 1tatsächlich entstandene Kosten 
§ 35 Abs. 2 des EEG und § 4 Abs. 3 des KWK-G ' in EOG enthaltene Ansätze 

1~ostenveränderung Messung I Messstellenbetrieb 
inkl. Maßnahmen gern.§ 21b EnWG 

!Nachrüstung von Wechselrichtern nach§ 10 Abs. 1 
SysStabV 

Differenz 
tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 
tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

1 
Kapitalkosten aus genehmigten Investitionsmaßnahmen !tatsächlich entstandene Kosten 
nach § 23 ARegV in EOG enthaltene Ansätze 

Differenz 
Sonstiaes 
Saldo aus Einzeldifferenzen 

Ang~ben des 
Natzbetrelbel'$ 

·.[EUR} 

' Bu11desi1etz· 
agentur 
(EURl 

1 297.825.010 
1 -

Abweichungen 
ZU angesetzten 

Werten 
-[EUR].. 

1 !I 1 
1 II 1.-------..Lll_______J•L_____~ 
1 1 
11 .--
•i----------------------~ 
1----------------------~ 

.~-~~--

• 
•• 
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Anlage 3a Vergleich der Erlösobergr~mzen Westfalen Weser Netz GmbH Az: BK8-17/6808-01 

Vergleich Erlösobergrenzenbestandteile 

Netzbetreiber BNetzA Abweichung 

Erlösobergrenze 

Formelbestandteile 

KA dnb 

KAvnb 

KAb 

Anpassung VPl1I VPl0 - PF1 

Anpassung der Erlösobergrenze gern. EWF-Beschluss 

Q-Element 

Volatile Kosten 

Saldo Regulierungskonto 

Härtefall 

Sonstiges 

MEA 

Netzveränderungen gemäß§ 26 Abs . II - V ARegV 

Sonstiges 
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- -

v ergleich VPI und daueman nicht beeinflußbare Koscen -
l"°m Stat~toscl\en Bundesamt vc<6ffe1tWchte. 
Ve1btiUJCherJ)fe;sgaamtißdexdcs~n Ka\endetjoh.IM 
vor dem J11hr. fur das dte Er10sobe191cnZ& gll {§ 8 ARegV 

_„, 
-""II

Kllcndcfjlhr VPI K*l*tjahr VPI 

201• 106.60 2014 106,60 0,0014 

2- \ 

2-2 

2 - 3 

2 - S 

2 ·6 

2-Sa 

2· 7 

2 - 8 

2 -8b 

2 -9 

2- io 

2 - 11 

2-12a 

2- 13 

G Abnoihtn8· und Vcrgü\ungspffa:bten 

~nebssteuern 

Pl~ert: 

Erforderfcha k\:sn$p~ vocgelagtrtcrNetz~beMn 

Planwert: 
N;:u;JMtbtung vo n W&ehaelnchte rn nach§ 10 Ab!. 1 
S Sla 

Autl&".UJ\1 von BKZ I Netzan&eh~~ostenbe:ftl'bgcn m 
Verbindung mtdet ShomNEV 

e~t!lz.ilche 

2 - 14 l\usgletthsmcchanbmu, noich S 2 Ab$. 4 EnlAG 

2. 1s 
dem fioaniler.tn Ausgleich n;wcb § 170 Absatz -4 de$ 
E.nc1gu~w11ttc:haft'Ot1C:tz~ - um,etzun51 de~O!fshorc-
Ni!tzentMeld lens 

Satz 2 Nr 1 
K.ompensalt0nszahHmgcn "°Rahmen des 
Au~IQichSmechonismus nach Artkki 1 J Cer Verordnun~ 
EG Nr. l2~B/ 03 

Satz 2 Nr. 2 

Satz2 Nt 3 

Satz4 

~~;~~~d;~~~~;~~~~ement nach Art1Xel6 dar 

i<osten für dte Besch;ffung dir Enugcc zur Elbringung YQ 

Au5.g~hs.teittungtn. tl'IS.Chlicl!Jic:h der Kosti:n füt die 
las.tseff c B01th1ftiJn 

Dlffetenz zwtschen gen~enVtr~ticnergle1ro$len un 
~ ansatJf.ltn1<!n KM.ten ,-Summe 

StlC I Wll'l f 



Anlage 3c Netzveränderungen Westfalen Weser Netz GmbH Az.: BK8-17/6808-01 

2 u s a m m e n a e tz u n g d e r E oStammdaten der Netzübergänge 

laufend Netzverän e Nr. derungdes Aktenzeichen 
Netzübe [Abgang/ 

Zugang]rgangs 

1 BK8-16/3764-72 Netzzugang 
2 BK8-16/6808-71 Netzabaana 
3 55-29412/2/1 /G003-0007 Netzzugang 
4 B K8-16/6808-7 4 Netzabgang 
5 BK8-16/6808-73 Netzabaana 
6 BKS-16/6808-75 Netzabgang 
7 BKS-16/6808-76 Netzabgang 
8 Voflnetzübergang Netzzugang 
9 BKS-16/0260-71 Netzzuaana 
10 BKS-16/6808-77 Netzabgang 

Name des übergehenden 
Netzteils 

Marsberg 
Ortsteile Blomberg 
Hameln 110kV 
Rinteln/Auetal 
Liooe-Weser 
Hameln 
Bad Salzuflen 
Schaumbun:i-Liooe 
UWVeltheim 
UWEickum 

Datum des 
Netz über 

gangs 

Summe: 
01 .01 .2013 
01.01 .2013 
01.01 .2014 
01 .01 .2015 
01 .01.2015 
01 .01 .2015 
01 .01.2015 
01 .01 .2016 
01.01 .2016 
01.01 .2016 

Erhöhyng der 
vorUber• · 

Erlös-
obergrenze 

[EUR] 

dauerhaft 
nicht 

beeinfluss-
bare 

Kostenanteile 
[EURJ 

vorüber-
gehend nicht 
beeinfluss-

bare 
Kostenanteile 

[EUR] 

gehend nicht _nlch_t 
be~infh.1ss..: . -_ abgeQaute 

J:>aren _ beei_nflus~ . 
Kostenanteile · , t>arä 

· durch -, Kostenanteile 
(VPl1NPlo· [EURJ -

PF1) 
[EUR] 

-6.992.809 
2.121 .450 
-535.000 

40.887 
-647.380 

-5.985.631 
-1.405.431 
-1.752.977 

692.188 
514.998 
-35.914 
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Anlage 3c Netzveränderungen Westfalen Weser Netz GmbH Az: BKB-17/6808-01 

0 d e r N o l t Q b e rg 8 n g o n a c h § 2 5 /\ R 0 g V d 0 • Ja h r e o 2 0 1 6 

'.~thöHung der 
. nicht - EOG~ 

~t>Qe~auteh . erhöh1.mg 
· beeinfluss- . · ·durch · · · 

Qualitäfs-. : bciren . · . Ei:we'Jteru_ng~-1: · e!ementKostenanteile faktor (inkr. [EUR]· durch . ·· VPi  
(VP~NPlo~ . : abzgl. Pf.)  

·PFt) {EUR]  
TE~Rl 

1 
·---

i 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Volatile 
Kosten 
[EUR] 

Saldo  
Regulierungs- 

konto  
[EUR]  

Härtefall 
{EUR] 

Zu 
übertragende 
anerkannte 

Sons~iges 
. [EÜR]. 

·11Kosten für die 
Beschaffung 
von Verlust-

energie 
[EUR] 

. -- - 1 
i i 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 

1 1  
' 
1 

1 1  
1 1 
1 1 
1 1 

Daten der Verlustenergie 

Den  
anerkannten  

Kosten zu  
Grunde  

liegender  
Preis  

[et/ kWh]  

Referenz-
preis der 
Volatilen 
Kosten 

[€/ MWh] 

35,14 
35, 14 
35,14 
35,14 
35,14 
35,14 
35,14 
35,14 
35,14 
35,14 

Zu 
übertragende 

den 
anerkannten Volatile 

Kosten zu Kosten 
Grunde [EUR] 
liegende  
Menge  
[kWh]  
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Anlage 2 - Vergleich der Werte von Netzbetreiber und BNetzA Westfalen Weser Netz GmbH Az: BKB-17 /6808-01 

Vergleich der Netzbetreiberangaben und der von der Bundesnetzagentur ermittelten Werte gem. § 5 Abs. 1 ARegV des Jahres 2015 

Rec;htsgru!ldlage Bl!SC_hreil~ung 

Angaben des 
Netzbetreibers 

[EUR] 

Bundesnetz-
agentur 
[EUR) 

Abweichungen 
zu.angesetzten 

Werten 
[EUR] 

nach 

§ 5 Abs. 1 Satz 1 ARegV 1Erlösobergrenze (EOG) gemäß § 4 ARegV 
Verzichtsbetrag in der Verprobun 
Differenz 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 
2 

ARegV 

1Erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter 
Netzebenen gemäß § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

1Vermiedene Netzentgelte im Sinne von §1aStromNEV, l'.atsächlich entstandene Kosten 
§ 35 Abs. 2 des EEG und§ 4 Abs. 3 des KWK-G in EOG enthaltene Ansätze 

Differenz 

§ 5 Abs. 1 Satz 3 ARegV 1~ostenveränderung Messung I Messstellenbetrieb 
mkl. Maßnahmen gern.§ 21b EnWG 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV !Nachrüstung von Wechselrichtern nach§ 10 Abs. 1 
SysStabV 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

§ 5 Abs. 1 Satz 
2 

ARegV IKapitalkosten aus genehmigten Investitionsmaßnahmen 
1 
tatsächlich entstandene Kosten 

nach § 23 ARegV in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV !Auflösung des Abzugsbetrags nach § 23 Abs. 2a 
ARegV 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

§ 5 Abs. 1Satz2 ARegV !Finanzieller Ausgleich nach§ 17d Absatz 4 EnWG 
tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

Sonsfü:res 
Saldo aus Einzeldifferenzen 
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Anlage 3a Vergleich der Erlösobergrenzen Westfalen Weser Netz GmbH Az: BKS-1716808-01 

Vergleich Erlösobergrenzenbestandteile 

Netzbetreiber BNetzA Abweichung 

Erlösobergrenze 

Formelbestandteile 

KAdnb 

KAvnb 

KAb 

Anpassung VP11 I VP10 - PFt 

Anpassung der Erlösobergrenze gem. EWF-Beschluss 

Q-Element 

Volatile Kosten 

Saldo Regulierungskonto 

Härtefall 

Sonstiges 

MEA 

Netzveränderungen gemäß § 26 Abs. II - V ARegV 

Sonstiges 
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Az BKS.17il!58Dß..(H 

Vergloicl1 VPI un~ dauerhaft nicht beeinflußbare Kosten 

I: ... s„.„.„,••e.,,..„ ... vcrOff•n~c„., 
Vcrtr"auch•mreis.getiMnt!ndec dnvorletzten K*"*ljahtn 
vor dem JOhf. ruc das «fie E_,~lObtfgr•nze gilt (~ 8 AA19V 

- -Kallondetj>hr VPI ~ VPI 
-b•OG 

2013 105.70 2013 105.70 O,OOll'• 

--

2 - 1 Ge-setzllchc Abnahme- lJl\cl VcrgOtut1gspn~Men 

2 -2 Konzc:s;sionsabgflben 

2· 3 Betriebs.steuern 

Plan wert: 
ErfordMllcl)e lnar\sprvd\narun• vo~ge1ag~~rNetzebenen 

2-5 

2 ·6 

2 · 6t 

2·8 

2· 8b ... 
2 · 11 

2 - 12a 

Plan wert: 
Nachrustung VOit Wt:chß11lrtcMern nach§ 10 Abs.. 1 
S~abV 

Ml'lösung von SKZ I Nctzunschlusskolitenbeitragcn lri 
Vcrbtndung mit der StlomNEV 

2 ·14 

detn f11anzle-Hen AJJ191t:lch ~cli § 17GAMatz4 das 
:2'- 15 Energ lewirtsch;ift1gusetzes. Umsetzung d e~ Of1sf'1ore-

~tzentw1ckk.m s latts 
KompensatfOnuotilungen kn Rat:men d~ 

S atz 2 Nr. 1 Ainglcichsmed'Ulnfsmu& l\&<::1' Arl*cl3der Verordnu~ 
EG Nr 122 003 

Satz 2 NJ 2 ~=r~~~9~:0~=~emont nadl Ar1ikel e der 

Kosten tur die euehaffun,g O~r Energie zur Erbnngung v 
Si!tz 2 Nr 3 Aus:g!ekh'$~1Sotungtn. eirtsel'llicßlle.h der Ko$Hln für die 

l3stse11 e Bo hatton 

0 1f111renz zvnschon l]enehmigtcn Vetlostcoc1glekos.tt:1n un 
den ansatzfahlgtt1 Koslen 

Summe 



Anlage 3c Netzveränderungen Westfalen Weser Netz GmbH Az: BKS-17/6808-01 

Stammdaten der Netzübergänge 

Laufend 
e Nr. 
des 

Netzübe 
rgangs 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Aktenzeichen 

BKS-16/3764-72 
BKB-16/6808-71 
55-29412/2/1 /G003-0007 
BK8-16/6808-7 4 
BKS-16/6808-73 
BKS-1 6/6808-75 
BKB-16/6808-76 

Netzverän 
derung 

[Abgang/ 
Zugang} 

Netzzugang 
Netzabi:iang 
Netzzugang 
Netzabgang 
Netzabgang 
Netzab!wni:i 
Netzabgang 

Name des übergehenden 
Netzteils 

• , 

Marsberg 
Ortsteile Blomberg 
Hameln 11 OkV 
Rinteln/Auetal 
Liooe-Weser 
Hameln 
Bad Salzuflen 

Datum des 
Netzüber 

gangs 

Summe: 
01 .01.2013 
01 .01 .2013 
01.01 .2014 
01 .01 .2015 
01.01 .2015 
01 .01 .2015 
01 .01 .2015 

Erlös-
obergrenze 

[EUR] 

·8.119.314 
2.147.846 
-535.000 

35.665 
-653.595 

-5.966.118 
-1.400.850 
-1 .747.262 

dauerhaft vorüber-
nicht gehend nicht 

beeinfluss- beeinfluss-
bare bare 

Kostenanteile Kostenanteile 
[EUR] [EUR] 

Z u 1 a m m o n 1 e t z u n g d a r E 0 

Erhöhung d:er . 
vorüber-

gehend nicht ni~ht . 
beeinfluss- · abgeQaute '. : 

. · baren· . beeinfll!SS-
K()stenanteile' · . bare . 

: d1,1rch . · ..Kostehariteile 
(VP11NPlo" [EUR} 
. PF,t) 
(EUR] 

Seite 1von2 



--

Anlage 3c Netzveränderungen Westfalen Weser Netz GmbH Az: BKS-17/6808-01 

o d e r N e tz ob e rg • n g e nach § 2 e A Re 0 V d e a J oh r e 1 2 o 1 s 

Zu 
übertragende 
anerkannte 

11 Kosten für die 
Beschaffung 
von Verlust-

energie 
[EUR] 

Erhöhung der 
nicht .. - EOG~ · 

abgebauten erhöhang ·. 
. beeinflu'ss- durcb 

baren · · - Efweiterungs-
Kqstenanteile fakfor (Inkl. · 

durci,h _ VPi · 
(VfWVPla- . abzgl, PI.) . 
' PfJ {EUR} · 

[EUR] 

. Qualitäts- · 
element , 
[EUR] 

Volatile 
Kosten 
[EUR] 

Saldo 
Regulierungs-

konto 
[EUR] 

Härtefall 
{EUR] 

Sonstiges 
[EUR] 

Daten der Verlustenergie 

Zu  
Den  übertragende

anerkannten Referenz- den  
Kosten zu  preis der anerkannten Volatile 
Grunde Volatilen Kosten zu Kosten 

liegender Kosten [EUR)Grunde 
Preis [€ f MWh] liegende 

(et / kWhJ  Menge 
[kWh] , ----

38,56 i 
38,56 1 
38,56 1 
38,56 1 
38,56 1 
38,56 1 
38,56 1 
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Anlage 2 - Vergleich der Werte von Netzbetreiber und BNetzA Westfalen Weser Netz GmbH Az: BK8-17/6808·01 

Vergleich der Netzbetreiberangaben und der von der Bundesnetzagentur ermittelten Werte gem. § 5 Abs. 1 ARegV des Jahres 2014 

AbweichungenAngaben ~es Bundesnetz. zu angesetzt~nRechtsgrundlage Beschrelbung Netzbetreibers agentur Werten[EUR)[EU~] [EUR] · 

1nach § 4 ARegV zulässige Erlöse 318.050.791 ll 
1 erziefbare Er1öse§ 5 Abs. 1 Satz 1 ARegV IErlösobergrenze (EOG) gemäß§ 4 ARegV 
lverzichtsbetrag in der Verprobung 1 

Differenz ~ ~ 
tatsächlich entstandene Kosten 1§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 1Erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter in EOG enthaltene Ansätze 1Netzebenen gemäß § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV 
Differenz 11 ·~ 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV !Vermiedene Netzentgelte im Sinne von §18 StromNEV !tatsächlich entstandene Kosten 
§ 35 Abs. 2 des EEG und § 4 Abs. 3 des KWK-G ' in EOG enthaltene Ansätze 1 

Differenz 1 

• --- - -~~~--~~~--tatsächlich entstandene Kosten .~. ~~~~~-- --
§ 5 Abs. 1 Satz 3 ARegV 1Kostenveränderung Messung I Messstellenbetrieb in EOG enthaltene Ansätze inkl. Maßnahmen gern. § 21b EnWG  

Differenz  ·~!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~ 
tatsächlich entstandene Kosten 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 1Nachrüstung von Wechselrichtern nach § 1oAbs. 1 in EOG enthaltene Ansätze 1SysStabV 

§ 5 Abs. 1 Satz ARegV IKapitalkosten aus genehmigten Investitionsmaßnahmen 1tatsächlich entstandene Kosten :----------------------2 nach § 23 ARegV in EOG enthaltene Ansätze 
1•Differenz 1 
..-~!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!~ 

tatsächlich entstandene Kosten 
§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV !Auflösung des Abzugsbetrags nach § 23 Abs. 2a in EOG enthaltene Ansätze 1ARegV  

Differenz  

tatsächlich entstandene Kosten :~~~~--~~~------
§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 1Finanzieller Ausgleich nach § 17d Absatz 4 EnWG in EOG enthaltene Ansätze 

Differenz 1• 
Sonstiaes •1 
Saldo aus Elnzeldifferenzen 
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Anlage 3a Vergleich der Erlösobergrenzen Westfalen Weser Netz GmbH Az: BKB-17/6808-01 

Vergleich Erlösobergrenzenbestandteile 

Ertösobergrenze 

Formelbestandteile 

KAdnb 

KAvnb 

KAb 

Anpassung VPl1 I VPla - PFt 

Anpassung der Erlösobergrenze gem. EWF-Beschluss 

Q-Etement 

Volatile Kosten 

Saldo Regulierungskonto 

Härtefall 

Sonstiges 

MEA 

Netzveränderungen gemäß § 26 Abs. II - V ARegV 

Sonstiges 

Netzbetreiber BNetzA 
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Vergleich VPi und dauerhaft nlcnt beeinflußbare Kosten 

I"°"' Slobsmcllen Bundm n;t veroffentlichtcr 
Verbtauehr=rp1<1i'9gt~em~nd.n dc:s 11orlet:1en ~Jer.dttjohrC$ 
vor dt m Jahr. fut d.as die Et10sob t r91enze gin <§ 8 ARe9V 

- -Klll<nd<ljollr VPI ~· 
- •na 

VPI 

2012 104,10 2012 104,10 0,00% 

2 -1 

2. 3 

2 - 4 

2 . s 

2 - 6 

2-Ga 

2- 7 

2 - · 

2-Bb 

2 . 11 

2 - 12a 

2 - 13 

Konztss.lon1at>Aabcn 

Betr"'butouorn 

Pl•nwcrt : 
Eltotdutich!! lnam.p;uehnahme vorgct:gerttr Netzebene" 
Pl.aAwert: 
Nocn1i.11tung von Wechselrlchlern nach§ 10 Ab• 1 

1 

Genehmigte hwost~casmaßnahmen fl.3ch § 23 ARegV 

A1.1flC:sung des Abzugsbetrng-s nach § 23 Ab~- 2a AAegv 

tJehtkoM.en für die Effldltung. denSetrit:b urd d1e 
Andc1u1g von Erdkabeln 

Auflo.sung von BKZ I Netzanschlusskcstenbe~t4gcn in 
Vo1blndung rnt der SttotnNEV 

Ausg1tk:hsrneeh•nismus n;:~ § 2 Abs 4 Enl.AC3 

dcrn rinanziClfen A1i:.9rt:x:h noch§ 17d Absatz 4 des 
2 • 15 Ener~v.1rbc!\Qfts!]&setzes ~Umutzun9 dc1' Otfihcce~ 

N 4'Ql\•nc\ r1,1 o; 1a M 
Kompen-s~ticms~atiklngon imR ahmen des 

Satz 2 Nt 1 .O.u'9~1Ch;.me:cnanllmL1S nach Arh'(J:l 3 der Verordnung 
Nr 1228/20D3 

s81.z 2 Nr 2 ~~:,~~~~d7;1o~~~~2~6..2o~'men1 r.ach Attiltel 6 der 
KoS\tA fOr die 8cKh;iffun9 der EnetQfti zur Esbnngoog Vo 

Satz 2 Nr 3 Ausg~~1ci\11.1T1gen. einschlieoßlieh derKos.tcn fUf d1t 
l~tsetr e Be!ichatfun 

Summe. 
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Anlage 3c Netzveränderungen Westfalen Weser Netz GmbH Az: BKS-17/6808-01 

Z u a e m m e n setz u n g d 1 r E O Stammdaten der Netzübergänge 

laufend 
e Nr. 
des 

Netzobe 
rgangs 

Netzverän 
derungAktenzeichen [Abgang/ 
Zugang] 

Name des übergehenden 
Netzteils 

Datum des 
Netzüber 

gangs 

Summe: 
1 BKB-16/3764-72 Netzzugang Marsberg 01.01 .2013 
2 BKS-16/6808-71 NetzabQanQ Ortsteile Blomberg 01 .01 .2013 
3 55-29412/2/1 /G003-0007 Netzzuaang Hameln 11OkV 01 .01 .2014 

Erhöhung der 
vorüber-

dauerhaft vorüber- gehend nicht nicht. 

Erlös-
obergrenze 

[EUR] 

nicht 
beeinfluss-

bare 
Kostenanteile 

gehend nicht 
beeinfluss-

bare 
Kostenanteile 

· b~einfluss-
. baren 

Kostenanteiie 
durch 

abgebaut~ · ' 
· beeinfluss-

bare 
Kosteilanleile 

[EUR] [EUR] (VPltiVPlo· [EUR} _. 
.PFj 
[EURl 

1.566.747 1 ; 
2.062.872 1 1 

-535.000 1 1 

38.875 1 1 
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Anlage 3c Netzveränderungen 

G d a r N e tz O b a rg a n g "' n a c h § 2 6 A R a g V d e :l J a . h r o s 2 D 1 4 

Erhöhung der 
· nicht 

. ~gebauten 
·beeinfluss-

baren 
Kosterianteile 

durch 
(VPt1/YPI~- · 

PFt) 
[EUR] 

EOG~ 
erhöhung 

durch 
Etweiterungs-
.fal<tor (inkl. 

· VPi 
abzgl. Pf.) 
[~UR] 

Qualitäts-
element 
[EUR]. 

Volatile 
Kosten 
[EURJ 

Saldo 
Regulierungs-

konto 
[EUR] 

Westfalen Weser Netz GmbH 

Härtefall 
[EUR] 

Sonstiges 
[EUR] 

Zu 
übertragende 
anerkannte 

Kosten für die 
Beschaffung 
von Verlust-

energre 
[EUR] 

1 
i 
1 
L_ 

-- -

Az.: BKS-17/6808-01 

Daten der Verlustenergie 

Zu 
Den übertragende 

anerkannten Referenz- den 
Kosten zu preis der anerkannten Volatile 
Grunde Volatilen Kosten zu Kosten 

liegender - Kosten Grunde [EUR] 
Preis [€ I MVVh] liegende 

[et/ kWh] Menge 
[kWh] 

1 
4747,,1111 i 
47,47, 1111 1 

__ J1 

1 

47,47, 1111 1 
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Anlage 2 - Vergleich der Werte von Netzbetreiber und BNetzA Westfalen Weser Netz GmbH Az: BKS-1 7/1169-01 

Vergleich der Netzbetreiberangaben und der von der Bundesnetzagentur ermittelten Werte gern.§ 5 Abs. 1 ARegV des Jahres 2013  

·Rechtsgrundlage Beschreibtmg 

§ 5 Abs. 1 Satz 1 ARegV 1Erlösobergrenze (EOG) gemäß§ 4 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 1Erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter 
Netzebenen gemäß § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV 

nach § 4 ARegV zulässige Erlöse 
erzielbare Erlöse 
Verz ichtsbetrag in der Verprobun 
Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 1Vermiedene Netzentgelte im Sinne von §18 StrornNEV, ~atsächl ich entstandene Kosten 
§ 35 Abs. 2 des EEG und § 4 Abs. 3 des KWK-G in EOG enthaltene Ansätze 

Differenz 

§ 5 Abs. 1 Satz 3 ARegV 1~ostenveränderung Messung I Messstellenbetrieb 
inkl. Maßnahmen gern. § 21 b EnWG 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 1Nachrüstung von Wechselrichtern nach § 1oAbs. 1 
SysStabV 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 1Kapitalkosten aus genehmigten Investitionsmaßnahmen 1tatsächlich entstandene Kosten 
nach § 23 ARegV in EOG enthaltene Ansätze 

Differenz 

Sonstl~es 

Saldo aus Einzeldifferenzen 

Angaben des . 
Netzbetreibers 

[EUR] 

Bundesnetz· 
agentur 
[EU~] 

AbweJchungen. 
zu angegetzten 

Werten _· 
[EUR] 
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Anlage 3a Vergleich der Erlösobergrenzen Westfalen Weser Netz GmbH Az: BKS-1716808-01 

Vergleich Erlösobergrenzenbestandteile 

Netzbetreiber BNetzA Abweichung 

Erlösobergrenze 

Formelbestandteile 

KAdnb 

KAvnb 

KAb 

Anpassung VPl1 / VP10 - PF1 

Anpassung der Erlösobergrenze gern. EWF-Beschluss 

Q-Element 

Härtefall 

Sonstiges 

MEA 

Netzveränderungen gemäß§ 26 Abs. II - V ARegV 

Sonstiges 

2013 2013 

l--~ 
- -

Seile 1von1 



--
lvom $tall<t•chtn e,...1csont „ .•••• „,hier 
Ve1biauchcrpre1sgesamtindeic d~ v0f1elzten l< efendcrtahres 
vo r dem Jahr, rüt dns. dio ErlötDbergronze gilt !§ 8 ARegV 

-~r VPI ~ 
AIMolchong 

VPI 

2011 110,70 2()11 110.70 0,00% 

Vergleicll VPI und dauerhaft nicht beeinflußbare Kosten 

. . . 
o.uO.t..ctn1c,,.-.n_K...,nac•tttA111o.JAA,,,gy 

2 -1 

2 - 2 

2 · 3 

2- 4 

Gesetzl~ho Abnabme· und Vergülung~ptl~hten 

Konzessionsabguben 

Planwol1: 
ErforWlr;h• IMnspruchnohme Y<Jtg:efagerter Notzebenen 
Pl:anwert: 

2.5 Naeh10s.tutin von Wad\U!t111c:hti:rn nach§ 10 Ab 1 

2· 6 

2· 7 

2·8 

2 · 9 

2-'12 

2- 13 Aul\OslJf\g voR BKZI Netzlllnl-CMunllostenbeitr~gen in 
Verbllldc.rng mit der StromNEV 

2- 14 Auagfeieh~tdlanismus nach§ 2 Abs .C EnlAG 

Kornpensol1onsi.a~ungen Im Rahmen des 
Satz 2 N1 1 Ausglelthsmed\11n1 smu~ nach Artfcel 3 der Verordnung: 

EG Nr 122812003 

Sau 2 Nt. 2 E.n&se .ltn dem Engpa$smantgcmont nach Artike16 dt-r 
Vtrordnung {EG) Nr 1228/2003 

K~tff fur die 8c"ii;naffung der Ener~ zur EftM'W'IQUf19 
Satz 2 Nr 3 AU$91cic.h:$ k;;stungen. et'lsehlil$M;h df.r KMt&n fOt die 

lastt ltl Buch:rlfun 

Sa\:tA Differenz zw.schen gonchmtglen Vcrlust~oo1gletos.ttn un 
den a nsatdJtugcn K.osten 

SunMne 



Anlage 3c Netzveränderungen Westfalen Weser Netz GmbH Az.: BKB-17/6808-01 

1. Netzveränderung: 'Netzzugang 1 
1----'""'-"'--~..._~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--,, 

Borchen-Etteln Netzteilname: 
Datum NV: 01.07.2009 IAZ: 18@=11/1169·70 

·· Emlil)ung der Erhöhung der nicht' EOG-' abgebautenvorübergehend nich· vc;irübergehend nichdauerhaft nicht nichtabgebaute erhöhung durchbeeinflussbaren - ~intlussbarenEr1ösobergrenze beeinflussbare PIZ beeinflussbare beeinflussbare Jahr des EWF-Jahr Eiweiterungs-Kostenaoteile durch Kostenanteile durcll[EUR] Kostenanteile [EUR] Kostenanteile Kostenimteile Antragsfaktor(VP~NPl0-PFJ[EUR) [EUR] (VPlfVPJo·PF1) [EUR] [EUR]
{EUR} !EUR] 

2009 117.27-., 
201 0 233.212.29 
2011 219.333,95 
2012 207.361 ,93 
2013 213.194,15 

Jahr 

2009 
2010 
2011 
2012 
2013 

Anpassungsbetrag 
(VPl{VPl0-PF1) . 

amEFt 
UR 

PerlodenOber-
grelfen<te Saldierun 

2007 
[EUR] 

Sonstiges 
~UR] 

Jahr 

2011 
2012 
2013 

übertragende den : Obertragende 

Referenzpreis 
[EUR/M'Ml] 

anerkannten Kosten: 
zu Grunde liegende 

Menge 

anerkannte Kosten 
fOr die Beschaffung 
von Ver1ustenergie 

[k'Ml] [EUR] 

55,75 
56,71 1 
55,89 1 

Anpassung der 
Ver1ustenergle 

[EUR] 
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Anlage 3c Netzveränderungen Westfalen Weser Netz GmbH Az: BKB-17/6808-01 

2. Ne~veranderung: ~lt:Je~e~~~z~u~ga~n~g!.-~---L'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--i
Netzteilname: ~~~ 1 
Datum NV: 01 .01 .2013 IAZ: IBKS-16/3764-71 1 

Jahr 

2009 
2010 
2011 
2012 
2013 

dauerhaft nicht 
Ertösobergrenze beeinflussbare 

(EUR) Kostenanteile 
(EUR) 

2.510.048,65 L____ 

PIZ 
[EUR) 

Erhöhung der. 
vorübergehend nich vorQbergehend ni 

beeinflussbare beeinflu~sbaren 
Kostenanteile dureh 

[EUR) 
Kostenanteile 

{VPli/VPfo-PFJ 
(EUR) 

nicht abgebaute 
beeinflussbare. 
l<ostemmteile 

[EUR] 

Erhöhung der nicht EOG-, abgebauten · ertiöhung durchbeeinflussbaren Jahr des EWF-Erweiterungs-Kostenariteile durch Antragsfäktor:-{VPwPlo"PFJ ·(El;.IR) .(EUR] 

____J 

Jahr 

2009 
2010 
201 1 
2012 
2013 

Anp11ssungsbetrag  
(VPli/VP10-Pf:'J  

amEFt  
(EUR)  

Qualitäts-
element 
[EUR) 

Härtefall 
[EUR) 

Periodenilber-
greffende Saldlerun 

2006 
(EUR) 

Perlodenüber- 
greifende Saldlerun!  

2007  
(EUR)  

Periodenüber-
greifende Saldierun 

2008 
(EUR] 

Sonstiges 
[EUR] 

AnpallSuJ.lg' der  
Veriusteilergie  

(EURl 

Jahr 

2011 
2012 
2013 

Referenzpreis 
(EURIM'Ml) 

55,75 
56,71 
55,89 

Übertragende den : Obertragende 
anerkannten Kosten: anert<annte Kosten 
zu Grunde Hegende filr die Beschaffung 

Menge von Verlustenergie 
[kWh) (EUR) 

Anpassung der 
Vertustenergie 

[EUR) 
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Anlage 3c Netzveränderungen Westfalen Weser Netz GmbH Az: BKB-17/6808-01 

3.Ne~veränderung: ~N~e~tz.~a~b~g~a~n~g~~--.11--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--. 
Netz.teilname: Bomberger Versorgungsbetriebe 
Datum NV: 01.01 .2013 IAZ: !BK8-16/680S-i1 - j 

Erhöhung der Erhöhung der niCht EOG·· ·abQebautenvorübergehend nich1· nicht allgebaute ·dauerhaft nicht vorübergehend nichl erhöhung durch 
1 Ertösobergrenze beeinflussbarenbeeinflussbare PIZ beeinflussbare beelnflu8$baren · beeinfl!lssbare Jahr des EWF·Jahr Erweiterungs-(EUR] Kostenanteile [EUR] Kostenanteile KoS!enant~le durch Kostenanteile !(ostenanteile durch Antragsfaktor . (VPli/VPlo·PF;).(EUR] [EUR) {VPfNPlo·PFJ[EURJ (EUR][EUR) (EU~) 

2009 
2010 
2011 
2012 
2013 1 -535.000,09 

Jahr 

2009 
2010 
2011 
2012 
2013 

Anp11ssungsbetrag 
(VPlifVPlo·PFJ_ 

~IJI EFt 
[EUR] 

Qualitäts-
element 
(EUR] 

Härtefall 
[EUR) 

Periodenober-
greifende Saldlerun~  

2006  
(EUR)  

Periodenüber-
greifende Saldierun1  

2007  
(EUR]  

Periodenüber-
greifende Saldlerun1  

2008  
[EUR]  

Sonstiges 
[EUR] 

Anpassung der 
.Verlustenergie 

(EUR} . 
-

Jahr Referenzpreis 
(EUR/M'Ml] 

Obertragende den 
anerkannten Koste~ 
zu Grunde Hegende 

Menge 
(kWh] 

übertragende 
anerkannte Kosten· 
fOr die Beschaffung 
von Verlustenergie 

(EUR) 

Anpassung der 
Verlustenergie 

(EUR) 

2011 
2012 

55,75 
56,71 

2013 55,89 
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